
R e c h t s k l a r h e i t  allenthalben zu verwirklichen“* 
ihm sei das „Streben nach Gerechtigkeit“ eigen7.
Die Berufung auf die Geschichte der 14 amtlichen, halb
amtlichen und privaten Entwürfe eines neuen StGB, 
die in der Zeit von 1909 bis 1939 ausgearbeitet wurden, 
gewinnt jedoch einen makabren Beigeschmack, wenn 
man durch die amtliche Begründung vernimmt, daß 
man selbst „wertvolle Gedanken“ aus dem faschisti
schen StGB-Entwurf von 1936 in die Vorlage von 1962 
übernommen habe8. Und in der Tat merkt man dem 
Entwurf sowohl in der Gesamttendenz als auch in vielen 
Einzelheiten seine Verwurzelung im faschistischen Den
ken an.
Schon die Berufung auf derartige „Traditionen“, die 
immerhin zur Verurteilung der deutschen Justiz durch 
Völkerrecht und Nürnberger Juristenprozeß als un
menschlich und verbrecherisch geführt haben, muß uns 
Anlaß sein, aufmerksam zu prüfen, wie es in Wirk
lichkeit um die „Wahrung der Menschenwürde“ in 
diesem Geselzesvorhaben bestellt ist. Da gibt es z. B. 
§ 155, der die „Überanstrengung von Kindern, Jugend
lichen oder Schwangeren in einem Dienst- oder Ar
beitsverhältnis“ nur dann für strafbar erachtet, wenn 
sie „in die Gefahr des Todes oder einer schweren 
Schädigung an Körper oder Gesundheit“ gebracht wer
den. Wo bleibt die Menschenwürde, wenn auf diese 
Weise die unerhörtesten Ausbeutungsformen und Über
anstrengungen von Kindern bis an die Grenze schwerer 
Körperverletzungen legalisiert werden?

Wie ist es mit der Menschenwürde zu vereinbaren* 
wenn die Tötung von Menschen aus politischen Grün
den nicht mehr als Mord bestraft werden darf und 
sogar als minderschwerer Fall der Tötung (§ 134 Abs. 2) 
toleriert werden soll, wenn der Täter „in einer begreif
lichen heftigen Gemütserregung“ oder aus „Beweg
gründen“ (§ 134 Abs. 3) gehandelt hat, die „seine Schuld 
wesentlich mindern“? Hier wird doch die von der west
deutschen demokratischen Öffentlichkeit mit großer 
Empörung aufgenommene Rechtsprechung, die z. B. 
dem ehemaligen SS-General und Massenmörder von 
dem Bach-Zelewski bescheinigte, daß seinem Morden 
„keine unehrlichen Motive zugrunde lagen“, zum Gesetz 
erhoben9. *
Und ist es nicht geradezu eine Verkehrung der Men
schenwürde in ihr Gegenteil, wenn die Empörung über 
die Durchsetzung des Bonner Staats-, Militär- und 
Justizapparates mit Kriegsverbrechern nach § 175
Abs. 3 des Entwurfes als „Kundgabe von Mißachtung“ 
bestraft werden soll10 oder wenn unter dem Deck
mantel des verstärkten Schutzes der „Intimsphäre“ mit 
Strafe bedroht werden soll, wer öffentlich an dem 
kriminellen oder skandalösen Verhalten eines solchen 
Mannes wie Strauß Anstoß nimmt (§ 182)? Damit wird 
doch lediglich sanktioniert, daß kriminelle Elemente 
das öffentliche Leben beherrschen. Prof. B a u m a n n 
hat daher nur zu recht, wenn er den Entwurf als „ver
staubt, moraltriefend und verlogen“ bezeichnete11.

Dies trifft insbesondere auch für die Behauptung zu, 
daß die „Große Strafrechtsreform“ ein Mittel zur 
„wirksamen Bekämpfung“ der wachsenden Flut der 
Kriminalität sei. Westdeutschland hätte eine solche 
„wirksame“ Bekämpfung der Kriminalität dringend 
nötig, zumal sich die Kriminalität dort zu einer wahren 
Geißel für die Bevölkerung ausgewachsen hat. Die 
polizeiliche Statistik registrierte im Jahre 1960 für die 
Bundesrepublik 2 034 239 Verbrechen und Vergehen 
und überschritt damit erstmals in der deutschen Ge-
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schichte die Zwei-Millionen-Grenze'2. 1961 nahm sie um 
weitere 4,2 % (== 86 180 Straftaten) zu. Besonders auf
fällig ist dabei der hohe Anteil der schweren Ver
brechen, der 21,2 % ausmacht13.
Wie insbesondere die Untersuchungen von Prof: 
B a d e r  u n d  J a c o b s  ergeben haben, datiert diese 
Tendenz zur Steigerung der Kriminalität in West
deutschland jedoch erst seit dem Jahre 1950. Bis dahin 
gab es auf Grund der Zerschlagung des Hitlerfaschis
mus und des Kampfes der demokratischen Kräfte des 
Volkes für die Verwirklichung der Prinzipien des Pots
damer Abkommens und die Herstellung demokratischer 
Verhältnisse auch in Westdeutschland ein Absinken der 
Kriminalität. Bader und Jacobs bringen diesen Um
schlag der Entwicklung mit „der Verschlechterung der 
Gesamtsituation“ zum Zeitpunkt der sog. Korea-Krise 
in Verbindung, d. h. also mit dem Beginn der Remili
tarisierung in Westdeutschland; Die wahre Ursache für 
den Umbruch in der Kriminalitätsbewegung in West
deutschland ist mithin die seit dieser Zeit datierende 
Wiederherstellung der Herrschaft des deutschen Im
perialismus, durch die die Wirkung der sozialen Haupt
ursachen der Kriminalität, d. h. der Ausbeutung des 
Menschen durch den Menschen mit all ihren Folge
erscheinungen wie brutalem Konkurrenzkampf, rück
sichtsloser Jagd auf Profit, übersteigertem Egoismus 
und Individualismus usw., nur noch verschärft wurde. 
Die Ursache für den darauf folgenden steilen Anstieg 
der Kriminalität aber liegt in der durchgängigen Mili
tarisierung und Amerikanisierung des gesamten gesell
schaftlichen Lebens, in deren Gefolge sich eine Welle 
der Demoralisation und Zersetzung über Westdeutsch
land ausbreitete.
Daß die Wiederbelebung der alten verderblichen Zu
stände und Verhältnisse in der Bundesrepublik die 
Wurzel für das unaufhaltsame, in Deutschland bis 
dahin nie gekannte Ansteigen der Kriminalität ist* 
wird auch durch die völlig entgegengesetzte Entwicklung 
der Kriminalität in der DDR bewiesen. Die restlose 
Ausrottung des Faschismus, die konsequente Durch
setzung der Prinzipien des Potsdamer Abkommens und 
der Aufbau der sozialistischen Gesellschaftsordnung 
führten zur Herausbildung wahrhaft humanistischer 
Verhältnisse, die das Verbrechen mehr und mehr aus 
dem Leben der Gesellschaft verdrängen. In der DDR 
sank die Kriminalität bis zum Jahre 1960 (mit 803 fest
gestellten Straftaten je 100 000 Einwohner) auf 27,7 % 
des Standes von 1946. Unter Berücksichtigung der Be
völkerungsziffern ist also die Kriminalität in West
deutschland heute 4'/ämal so groß wie in der DDR. 
Wem es wirklich ernst ist mit der Bekämpfung der 
Kriminalität in Westdeutschland, der muß in erster 
Linie der zur Steigerung der Kriminalität führenden 
Kriegs- und Revanchepolitik ein Ende setzen. Die Ver
fasser des Entwurfs und seine amtlichen Interpreten 
versuchen jedoch, durch ein nicht enden wollendes Ge
rede über eine angebliche „Wohlstandskriminalität“ von 
diesen wirklichen Ursachen der Kriminalität abzulen
ken, und die strafrechtlichen Bestimmungen des Ent
wurfs sind auf Absicherung gerade der Zustände ge
richtet, die wir als die Hauptursachen für das sprung
hafte Anschwellen der Kriminalität erkannt haben. Die 
„Große Strafrechtsreform“ wird so zusammen mit der 
Notstandsgesetzgebung — dieser „Rechtsordnung“ des 
Atomkrieges — nicht zur Verminderung der Kriminali
tät, sondern zu ihrer Erhaltung und weiteren Vermeh
rung beitragen.
Während die DDR sich die historische Aufgabe der 
schrittweisen Überwindung der Kriminalität setzen
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